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"teilung mittelft Sefcpwerbe art ben Sunbegrat ange»
„fönten werben.

„Sie Sefcpwerbe Befipt, fofern ber Sunbegrat nicpt
„anberg entfcpeibet, auffcpiebenbe SBirfung.

„Sie tierfidjerunggpoligeilicpe 2Ipnbung Bleibt tior»
„Behalten,

„gm fÇatte einer ißrämienerpöpung im Sinne bon
„2lbfap 1 ift eg bem Arbeitgeber unterfagt, mepr alg
„ben bierten Seil ber bon i£)tn gefcpulbeten einfachen
„Prämie bem Arbeiter in 2Ibgug 511 bringen. Sie Se»

„ftimmungen bon Art. 299, 2lbfap 2 unb 3, finben 2In=

„Wenbung."
„21 rt. 311. gn fcpweren gälten beg Ungeporfamg

„gegen allgemeine (Art. 308) ober befonbere (Art. 309)
„Srlaffe unb bei gleichzeitiger bebeutenber Unfatlgefapr
„ift ber Sunbegrat nacp.gweimaliger frudjtlofer Éîapnung
„gegenüber bem ungeporfamen gnpaber eineg Setriebeg,
„in welchem ein ober mehrere Serficperte arbeiten, be»

„fugt, bie gwanggweife ©infteltung beg Setriebeg angu»
„orbnen. Ser Danton, in welcpem fid) ber Setrieb be»

„finbet, ift tierpfticptet, eine folcpe 2tnorbnung auf Soften
„beg getjtbaren gu tioügiepen. Ser 23unb haftet hinter
„bem gehlbaren für folcpe Soften."

28er nun weih, wie fcpwierig fdjon bie Surcpfüprung
ber tiom gabrifinfpeftorate angeorbneten ©cpupmaf?»
nahmen ift, wer ferner weih, bah meifteng gerabe bie
Arbeiter, namentlich bie Attorbarbeiter, fogar unter
©treifanbropungen fid) weigern, biefe ober jene ©tpup»
tiorricptung gu panbpaben, ber fcplägt fich an ben Sopf
unb fragt mit Secpt erftaunt, wie man berartig unge»
heuerliche 23orfchriften gegen ben ohnehin geplagten Arbeit»
geber auffteden fann.

ÜBir tonnen ung bie ©ache nur fo erftären, bah an
ber Vortage feine ißerfonen gearbeitet haben, bie mit
unferen Serpältniffen tiertraut finb. @g ift eben etwag
anbereg im grünen ©effet tion ©ogialpolitif gu träumen
ober biefe ©ogialpolitif im Seben praftifd) burcpgufüpren.
2Bir bebauern, bah man berartige wichtige (Sefepe in
ftilter 2lbgefcploffenpeit in Sern fabriziert unb nicht ing
Seben pinaugblicft.

2tehntich wie mit ber 2(ugarbeitung beg (Sefepeg

tierhält eg fich mit ber fünftigen Serwaltung, namentlich
ber Unfatttierficherungganftatt. SBir ©ewerbetreibenbe
haben ba nichtg mehr gu fagen. SOÎan fchiebt ung fogar
ba auf bie Seite, wo wir willig gehört werben mühten.
Sie ^öpe ber Unfaflgprämien wirb auf @runb einer
Schätzung ber Setriebggefapr feftgeftellt. Sie ©cpäpung
nimmt eine Sepörbe tior, bie in Sugern fitzt unb unfern
Setrieb nicht fennt. Seflamieren fönnen wir nicht. @g

Würbe auch nicht tiiet nüpen, wie jeber weih, ber fchon
mit 23eamten unb Sureaufratie gu thun gehabt hat.

Unb wenn bie UnfaUgprämien nicht augreichen, fo
werben bie fünftigen Prämien gang einfach erhöht, ohne
Weiter gu unterfucpen, welche Setriebe bag Sefigit am
weiften Beeinflußt haben. Sie ©ewerbetreibenben haben
bann in ben folgenden Sahren bagjenige nachgubegahten,
Wag anbete in früheren Sahren gu wenig begaplt haben.
Sag ift bittereg Unrecht!

2Bir fd)Iiefjen mit ber bringenben SRapnung:

„Slcferctibitm öor unb fleißig itutergeidjtiet !"
E.

^Betriebenes.

Sßaabtlänbifcpeg Secpnifuin. Samit biefe Anftalt in
S au fan ne errichtet werbe, bietet bie ©tabt bag nötige
Sautanb auf Seautieu, eine ©ubfibie tion gr. 500,000
für ben Sau unb einen jährlichen Seitrag tion granfen
15,000—25,000 an bie Setriebgfoften.

Sidelftapl im Satnpffeffelbau. Sie Serwenbung
tion Sicfelftapl gur Herstellung tion Sangerptatten er»
folgt befannUicp Bereitg feit mehreren gapren in grohem
Umfange, nachbem griebr. Srupp ihn in burchaug öoll»
fommener Söeife gu ergeugen tiermochte. 2tuch auf
biefem (Sebief hat Srupp bie teitenbe Stellung einge»

nommen, obwohl bie Sorbamerifaner tiergweifelte 2ln=

ftrengungen machten, ihm ben Sang abgulaufen.
Seuerbingg haben Serfuche bargethan, bah ber

Sicfelftapl fepr geeignet ift, im Sampffeffelbau werttiolle
Sienfie gu leiften, namentlich nachbem erfannt worben
war, baß ber Sidelftapl trop ber Sorgüge, bie er mit
bem glufjftahl teilt, nicht auch beffen ©pröbigfeit befipt,
welche ben lepteren gum ©ebrauep für Sampffeffelwanb»
ungen faft untauglich macht. 2UIerbingg Wirb ber

Sidelftapl wegen feiner Softfpieligfeit tiorläufig noch
befchränfte 2lnwenbung finben; aber bort, wo eg fich
um einen Seffel tion geringem ©emiept, grofjer üebeng»
bauer unb minimaler SeparaturbeDürftigfeit hanbelt,
wirb er bag ibealfte Saumaterial hergeben, weldjeg man
fich benfen fann.

Sie Serfuche, welche mit einem Sopr aug weichem
©tapi tion ber im Sampffeffelbau tierwenbeten Cuali»
tät unb einem folchen aug Sicfelftapl gleichgeitig gemacht
würben, förberten aufjerorbentlicp intereffante, für bie

Secpnif wichtige Gürgebniffe gu Sage, fo bafj eg fich öer»

lopnt, auf biefelbén näher eingugepen. Gsntfprecpenb
ben tierberblichen ©inflüffen, welchen ein ©ieberopr im
Sampffeffel auggefept ift, würben bie Serfucpgobjefte
auf ipren Sßiberftanb gegen ©äure, gegen äupere 2ln=

freffungen burch bie |>eigflamme unb gegen innere $er»
Störungen burch überpipten Sampf geprüft, wobei man
bie Serfucpe unter etwag intenfioeren Serpältniffen
bunpfüprte, alg biejenigen finb, benen bie 9topre im
wirtlichen Setriebe unterliegen.

Sie Sopre, beren @ewicpt man tior unb nach ben

Serfucpen jebegmal gang genau feftfteüte, geigten nach
einem ununterbrochenen Aufenthalt tion 25 Sagen in
einem burcp Splorwafferftofffäure angefäuerten SBaffer

gang bebeutenb tierfchiebene ©ewichtgtierlufte : bag Weiche

©taplropr pat mepr alg bie ^älfte,' bag Sicfelftaplropr
bagegen faum ben breipigften Seil feineg @ewid)teg ein=
gebüßt. Ser ©äuregepalt im Sampffeffel rüprt tion
ben Schmiermitteln per, welche bie ^effelfpeifewaffer in
tiielen gabrifen aug ben Sonbenfatoren mitbringen. —
ßwei Serfuchgropre würben in bie geuerung eineg

Sampffeffelg gebracht unb ber @inwirfung beg geuerg
auggefept, wobei fowopl bie innere wie auch bie äupere
gläcpe ber Sopre forgfältig beobachtet würbe. Sie
gerftörung burdj Dfpbation in golge ber (Sinwirfung
beg geuerg War beim weichen ©taplropr breimal fo
grop, alg bie beim Sidelftaplropr. — @in weiterer
Serfucp beftanb barin, Pap man bie Sopre tion aupen
erpipte unb in ipr Snnereg einen ©trapl tion poeper»

piptem Sampf leitete. Sag weiepe ©taplropr patte
naep èeïw ©tunben bag SRidelftaplropr bagegen
nur '/50 feineg ®ewid)teg eingebüpt; bag leptere pielt
mepr alg gwei ber erftern aug, fo bap man gu ber

golgerung gelangte, bap bei Sampfüberpipern bie Sopre
aug Siclelftapl 2"g mal fo lange palten, alg biejenigen
aug gewöhnlichem ©tapl. Sefonberg intereffante, fepein»
bar fiep wiberfprecpenbe Sefultate ergab fcplieplicp noep

folgenber Serfucp. ^wei Sopre mit überpiptem Sampf ^
tion 4,5 2ltmofppären Srud gefüllt, Würben gwangig
mal, abwecpfelnb gwei ©tunben lang, auf bunfle Sot»
glut erwärmt unb wieber abgefüplt. Sabei patte fiep
bag weiepe ©taplropr um '/3a feiner üänge tierfürgt,
bag Sicfelftaplropr bagegen um '/90 tierlängert. (ÜJlit»
geteilt tiotn ißatent» unb teepnifepen Sureau tion Sicp.
Süberg in Oörlip.)
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"teilung mittelst Beschwerde an den Bundesrat ange-
„fochten werden.

„Die Beschwerde besitzt, sofern der Bundesrat nicht
„anders entscheidet, aufschiebende Wirkung.

„Die versicherungspolizeiliche Ahndung bleibt vor-
„behalten

„Im Falle einer Prämienerhöhung im Sinne von
„Absatz 1 ist es dem Arbeitgeber untersagt, mehr als
„den vierten Teil der von ihm geschuldeten einfachen
„Prämie dem Arbeiter in Abzug zu bringen. Die Be-
„stimmungen von Art. 299. Absatz 2 und 3, finden An-
„Wendung."

„Art. 311. In schweren Fällen des Ungehorsams
„gegen allgemeine (Art. 308) oder besondere (Art. 309)
„Erlasse und bei gleichzeitiger bedeutender Unfallgesahr
„ist der Bundesrat nach.zweimaliger fruchtloser Mahnung
„gegenüber dem ungehorsamen Inhaber eines Betriebes,
„in welchem ein oder mehrere Versicherte arbeiten, be-

„fugt, die zwangsweise Einstellung des Betriebes anzu-
„ordnen. Der Kanton, in welchem sich der Betrieb be-

„findet, ist verpflichtet, eine solche Anordnung aus Kosten
„des Fehlbaren zu vollziehen. Der Bund haftet hinter
„dem Fehlbaren für solche Kosten."

Wer nun weiß, wie schwierig schon die Durchführung
der vom Fabrikinspektorate angeordneten Schutzmaß-
nahmen ist, wer ferner weiß, daß meistens gerade die
Arbeiter, namentlich die Akkordarbeiter, sogar unter
Streikandrohungen sich weigern, diese oder jene Schutz-
Vorrichtung zu handhaben, der schlägt sich an den Kopf
und fragt mit Recht erstaunt, wie man derartig unge-
heuerliche Vorschriften gegen den ohnehin geplagten Arbeit-
geber aufstellen kann.

Wir können uns die Sache nur so erklären, daß an
der Borlage keine Personen gearbeitet haben, die mit
unseren Verhältnissen vertraut sind. Es ist eben etwas
anderes im grünen Sessel von Sozialpolitik zu träumen
oder diese Sozialpolitik im Leben praktisch durchzuführen.
Wir bedauern, daß man derartige wichtige Gesetze in
stiller Abgeschlossenheit in Bern fabriziert und nicht ins
Leben hinausblickt.

Aehnlich wie mit der Ausarbeitung des Gesetzes

verhält es sich mit der künftigen Verwaltung, namentlich
der Unfallversicherungsanstalt. Wir Gewerbetreibende
haben da nichts mehr zu sagen. Man schiebt uns sogar
da auf die Seite, wo wir willig gehört werden müßten.
Die Höhe der Unfallsprämien wird auf Grund einer
Schätzung der Betriebsgefahr festgestellt. Die Schätzung
nimmt eine Behörde vor, die in Luzern sitzt und unsern
Betrieb nicht kennt. Reklamieren können wir nicht. Es
würde auch nicht viel nützen, wie jeder weiß, der schon
mit Beamten und Bureaukratie zu thun gehabt hat.

Und wenn die Unfallsprämien nicht ausreichen, so

werden die künftigen Prämien ganz einfach erhöht, ohne
weiter zu untersuchen, welche Betriebe das Defizit am
meisten beeinflußt haben. Die Gewerbetreibenden haben
dann in den folgenden Jahren dasjenige nachzubezahlen,
was andere in früheren Jahren zu wenig bezahlt haben.
Das ist bitteres Unrecht!

Wir schließen mit der dringenden Mahnung:
„Referendum vor und fleiszig nnterzeichnet!"

U.

Verschiedenes.

Waadtländisches Technikum. Damit diese Anstalt in
Lausanne errichtet werde, bietet die Stadt das nötige
Bauland auf Beaulieu, eine Subsidie von Fr. 500,000
sür den Bau und einen jährlichen Beitrag von Franken
15,000—25,000 an die Betriebskosten.

Nickelstahl im Dampfkesselbau. Die Verwendung
von Nickelstahl zur Herstellung von Panzerplatten er-
folgt bekanntlich bereits seit mehreren Jahren in großem
Umfange, nachdem Friedr. Krupp ihn in durchaus voll-
kommener Weise zu erzeugen vermochte. Auch auf
diesem Gebiet hat Krupp die leitende Stellung einge-
nommen, obwohl die Nordamerikaner verzweifelte An-
strengungen machten, ihm den Rang abzulaufen.

Neuerdings haben Versuche dargethan, daß der
Nickelstahl sehr geeignet ist, im Dampfkesselbau wertvolle
Dienste zu leisten, namentlich nachdem erkannt worden
war, daß der Nickelstahl trotz der Vorzüge, die er mit
dem Flußstahl teilt, nicht auch dessen Sprödigkeit besitzt,
welche den letzteren zum Gebrauch für Dampfkesselwand-
ungen fast untauglich macht. Allerdings wird der
Nickelstahl wegen seiner Kostspieligkeit vorläufig noch
beschränkte Anwendung finden; aber dort, wo es sich

um einen Kessel von geringem Gewicht, großer Lebens-
dauer und minimaler Reparaturbevürftigkeit handelt,
wird er das idealste Baumaterial hergeben, welches man
sich denken kann.

Die Versuche, welche mit einem Rohr aus weichem
Stahl von der im Dampfkesselbau verwendeten Quali-
tät und einem solchen aus Nickelstahl gleichzeitig gemacht
wurden, förderten außerordentlich interessante, für die

Technik wichtige Ergebnisse zu Tage, so daß es sich ver-
lohnt, auf dieselben näher einzugehen. Entsprechend
den verderblichen Einflüssen, welchen ein Siederohr im
Dampfkessel ausgesetzt ist, wurden die Versuchsobjekte
auf ihren Widerstand gegen Säure, gegen äußere An-
sressungen durch die Heizflamme und gegen innere Zer-
störungen durch überhitzten Dampf geprüft, wobei man
die Versuche unter etwas intensiveren Verhältnissen
durchführte, als diejenigen sind, denen die Rohre im
wirklichen Betriebe unterliegen.

Die Rohre, deren Gewicht man vor und nach den

Versuchen jedesmal ganz genau feststellte, zeigten nach
einem ununterbrochenen Aufenthalt von 25 Tagen in
einem durch Chlorwasserstoffsäure angesäuerten Wasser

ganz bedeutend verschiedene Gewichtsverluste: das weiche

Stahlrohr hat mehr als die Hälfte, das Nickelstahlrohr
dagegen kaum den dreißigsten Teil seines Gewichtes ein-
gebüßt. Der Säuregehalt im Dampfkessel rührt von
den Schmiermitteln her, welche die Kesselspeisewasser in
vielen Fabriken aus den Kondensatoren mitbringen. —
Zwei Versuchsrohre wurden in die Feuerung eines
Dampfkessels gebracht und der Einwirkung des Feuers
ausgesetzt, wobei sowohl die innere wie auch die äußere
Fläche der Rohre sorgfältig beobachtet wurde. Die
Zerstörung durch Oxydation in Folge der Einwirkung
des Feuers war beim weichen Stahlrohr dreimal so

groß, als die beim Nickelstahlrohr. — Ein weiterer
Versuch bestand darin, daß man die Rohre von außen
erhitzte und in ihr Inneres einen Strahl von hocher-
hitztem Dampf leitete. Das weiche Stahlrohr hatte
nach zehn Stunden 'Z, das Nickelstahlrohr dagegen
nur Vzz seines Gewichtes eingebüßt; das letztere hielt
mehr als zwei der erstern aus, so daß man zu der

Folgerung gelangte, daß bei Dampsüberhitzern die Rohre
aus Nickelstahl 2(/g mal so lange halten, als diejenigen
aus gewöhnlichem Stahl. Besonders interessante, schein-
bar sich widersprechende Resultate ergab schließlich noch
folgender Versuch. Zwei Rohre mit überhitztem Dampf ^
von 4,5 Atmosphären Druck gefüllt, wurden zwanzig
mal, abwechselnd zwei Stunden lang, auf dunkle Rot-
glut erwärmt und wieder abgekühlt. Dabei hatte sich

das weiche Stahlrohr um Vz» seiner Länge verkürzt,
das Nickelstahlrohr dagegen um '/s« verlängert. (Mit-
geteilt vom Patent- und technischen Bureau von Rich.
Lüders in Görlitz.)
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